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GEMEINDEAMT KAINBACH BEI GRAZ 
                                                                                                                             

Pol. Bezirk Graz-Umgebung, 8010 Kainbach bei Graz, Hönigtaler Straße 2 
              

Tel. 0316/30-10-10, Telefax 0316/30-10-10/17,  

E-Mail: gde@kainbach.gv.at; Homepage: www.kainbach.gv.at  
            

  UID-Nr.: ATU59448949, DVR-Nr.: 0407097 

Parteienverkehrszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag 8.00 – 10.00 und 15.00 – 18.00 Uhr 

 
 

Österreichische Post AG 
Info.Mail Entgelt bezahlt 

 
Kainbach bei Graz, 
im November 2019 

 
 

GEMEINDEINFORMATION    9 / 2019 
 

 

Stellenausschreibung – Mitarbeiter im Gemeindeaußendienst 
 

Gemeindearbeiter(in) – Beschäftigungsausmaß 100 % zum ehest möglichen Eintritt 
 

Erfordernis:  Führerschein B, E zu B 
  Handwerkliche Fähigkeiten 
  Teamfähigkeit 
  Selbstständige Arbeit 
  Abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung 
  Abgeschlossener Wehrdienst oder Zivildienst 
Dienstzeiten: Montag bis Freitag 7:00 bis 15:00 Uhr, bei Sperrmüllsammlung bis 18:00 Uhr. 
  Winterdienst:  

  Montag bis Samstag 4:00 – 10:00 Uhr, Sonn- und feiertags 4:00 – 8:00 Uhr;  
Tätigkeitsbereich: Instandhaltung von Gemeindestraßen, Gehsteigen und Gehwegen, Mäharbeiten,  
  Schneeräumung und Streuung, Instandhaltung der Kanalisationsanlagen und  
  Straßenbeleuchtung, Abfallsammlung, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten 
  und der Einsatz für sonstige Arbeiten bei gemeindeeigenen Anlagen. 
 Winterdienst im Dienstrad (wochenweiser Dienst jeweils Montag bis Sonntag  
 ab 4 Uhr) 
Erwünscht: Wohnsitz in der Gemeinde Kainbach bei Graz. 
  Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bzw. Bereitschaft zum Eintritt zur Freiwilligen 
  Feuerwehr Kainbach bei Graz. 
  zusätzlich Führerschein C1, Kranführerschein, Hubstaplerführerschein 
Entlohnung: Einstufung nach dem Gemeindevertragsbedienstetengesetz als Arbeiter in  
  VB„II/4“, nach entsprechender Fachausbildung und Dienstzeit Umstufung in  
  VB„II/3“ möglich. 
  Bruttomonatsgehalt abhängig von Entlohnungsstufe, abhängig von  
  anrechenbarer Vordienstzeit jedoch mindestens € 1.763,90  
  (VB II/4, Entlohnungsstufe 1)  
  Gehaltsangaben exkl. Winterdienstzulagen und Telefonkostenersatz. 
 

Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Moti-
vationsschreiben und Strafregisterbescheinigung 
richten sie bei Interesse bitte bis Mittwoch, den        

11. Dezember 2019, an das Gemeindeamt Kainbach 
bei Graz, Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei 
Graz, z.H: AL Ing. Thomas Pichler. 

Österreichische Post AG                            Info.Mail Entgelt bezahlt 
  
 Freie Verteilung   
  Gemeinde Kainbach bei Graz 
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Klima- und Energie-Modellregion (KEM)  
 

Weiter geht’s! 
Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger 
der KEM „Energie-Erlebnisregion Hügelland“! 
„Die Einzige Konstante im Universum ist die Ver-

änderung“ (Heraklit von Ephesos, griechischer Philo-
soph ca. 500 v.Chr.). Das gilt auch für die Klima- und 
Energie-Modellregion, kurz KEM genannt, in welcher 
sich 6 Gemeinden (Kainbach bei Graz, Laßnitzhöhe, 
Nestelbach bei Graz, St. Marein bei Graz, St. Marga-
rethen an der Raab, Vasoldsberg) zu einer KEM-
Region zusammenschlossen, um den Kampf gegen 
die negativen Folgen des steigenden Energieverbrau-
ches und des Klimawandels aufzunehmen. Das Nach-
haltigkeitsministerium unterstützt Projekte mit finanziel-
len Mitteln aus dem Klima- und Energiefond. Der Um-
bau des Energiesystems sowie der Kilmaschutz haben 
höchste Priorität. In den KEM-Gemeinden ist das KEM-
Management für die operative Umsetzung verantwort-
lich.  
Der Start der Aktivitäten in den KEM-Gemeinden er-
folgte 2016. In der ersten Periode war es das Ziel, die 
Region bzw. die Bevölkerung zu informieren, Bewusst-
sein zu schaffen und erste konkrete Umsetzungsmaß-
nahmen zu treffen. Dieses Ziel wurde unter der Leitung 
des KEM-Managers, DI (FH) Thomas Fleischhacker, 
sowie dem Team um DI Christian Luttenberger (EROM 
GmbH), mehr als erfüllt. Einige Beispiele von vielen 
Aktivitäten war das Heizkesselaustauschprogramm, 
die Installation von Elektrotankstellen, Thermografie 
von öffentlichen und privaten Objekten, Roadshows E-
Mobilität, Vorträge in den Gemeinden, persönliche Be-
ratungen, sowie die Installation der KEM- „Energie-
Erlebnisregion Hügelland“ Webseite inklusive des digi-
talen, regionalen Einkaufsführers „Hügelland kann’s“ - 
https://www.energie-erlebnisregion-huegelland.at. 

 
Wo liegt nun die Veränderung? Herr Thomas 
Fleischacker hatte neben seiner Funktion als KEM 
Manager am Wirtschaftsförderungsinstitut Steiermark 
(WIFI) die Verantwortung als Bereichsleiter für Ener-
gie-& Umwelttechnik und als Programmleiter für das 
Weiterbildungs-Studium „Integrales Gebäude- und 
Energiemanagement“. Zu den bestehenden wurden 
neue Aufgaben angeboten. Dies wäre zeitlich mit den 

Aufgaben als KEM-Manager für ihn nicht mehr möglich 
gewesen. So musste er sich schweren Herzens von 
der Aufgabe als KEM-Manager trennen. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten KEM-
Periode trafen die 6 Gemeinden den Entschluss eine 
Weiterführung der KEM für eine 2. Periode zu beantra-
gen. Bei der Abschlussveranstaltung der ersten Perio-
de am 12. Juni im Gemeindeamt Nestelbach wurde ich 
von den Bürgermeistern gefragt, ob ich im Falle einer 
Zusage die Aufgabe des Managements für eine 2. Pe-
riode übernehmen würde. Ich habe diese Frage, im 
Bewusstsein des Vertrauensvorschusses und der Ver-
antwortung, gerne mit ja beantwortet. Inzwischen wur-
de uns eine Weiterführung zugesagt. 
Wer ist der „Neue“?  
Ich heiße Erwin Stubenschrott, 
bin im 64. Lebensjahr und woh-
ne mit meiner Frau Maria, mit 
welcher ich seit 41 Jahren ver-
heiratet bin, in St. Margarethen 
an der Raab. Als Vater von 8 
erwachsenen „Kindern“ und 
Opa von 13 Enkelkindern, 
möchte ich einen Beitrag für 
eine lebenswerte Zukunft leis-
ten. Das Thema Energie, Umwelt und Klima, sowie der 
Erhalt unserer wunderbaren Schöpfung beschäftigt 
und fordert mich seit meiner Jugend. Einige werden 
mich aus meiner Tätigkeit bei der Firma „KWB Bio-
masseheizung“, wo ich einer der Gründer bin und 23 
Jahre die Geschäftsführung verantwortete, kennen. 
Für genauere Informationen stehe ich gerne persönlich 
zur Verfügung. Es wird wie in der Vergangenheit die 
Möglichkeit geben, nach Terminvereinbarung persönli-
che Beratung zu Energie- und anderen Fachthemen zu 
erhalten. Meine E-Mail und Telefonnummer wie folgt: 
erwin.stubenschrott@outlook.com  
Tel.: +43 664 40 525 40.  
Ich freue mich mit dem Team der Energieregion Ost-
steiermark (EROM GmbH) die genehmigten 14 Ar-
beitspakete bestmöglich, auch zum Nutzen der Ge-
meindebürger*Innen, in Umsetzung zu bringen. Erfolg-
reich gelingen kann dies nur mit Unterstützung der 
Gemeindevertreter*Innen und aktiver Einbindung und 
Beteiligung der Menschen in der KEM-Region. Um 
diese Unterstützung und Mitarbeit bitte ich recht herz-
lich. Mehr Information über die Projekte folgt. 
Mit lieben Grüßen für das Team 

Erwin Stubenschrott 
KEM-Manager 
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Gemeindewahlergebnis Landtagswahl 24. November 2019 
 

 
Bei der Wahlbeteiligung wäre festzuhalten, dass die-

se in den Sprengeln 1-3 (Hönigtal, Kainbach und 

Schaftal) am Wahltag inkl. vorgezogener Stimmab-

gabe (131 Personen, mitberücksichtigt im Sprengel 

1) bei 58,50% lag. Unter Berücksichtigung der aus-

gestellten Wahlkarten (297 Stk.) betrug die Wahlbe-

teiligung in den Sprengeln 1-3 sogar 75,00%.  

Von den 504 wahlberechtigten BewohnerInnen der 

Lebenswelten der Barmherzigen Brüder Kainbach 

haben bei dieser Wahl etwas mehr als 20% ihr Wahl-

recht genutzt. Dadurch sinkt die Gesamtwahlbeteili-

gung in unserer Gemeinde auf 50,04% ohne Wahl-

karten bzw. 63,00% mit Berücksichtigung der Wahl-

karten. 

Ein großer Dank gilt allen Gemeindebürgerinnen 

und Gemeindebürgern für die Teilnahme an der 

Wahl und allen Mitgliedern der Wahlbehörden für 

ihre Arbeit zum Wohle unserer Demokratie. 

Weitere Informationen und Grafiken zu dieser Wahl 

sowie viele weitere Wahlergebnisse unserer Ge-

meinde finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://www.kainbach.gv.at/wahlergebnisse. 
 
 

Biomüllsäcke aus Karton und Sammelküberl für Biomüll  
im Gemeindeamt erhältlich.

 
Bioabfall-Sammeln leicht gemacht mit Säcken aus 
Kraftpapier! 
Die Sammelsäcke aus Kraftpapier machen die 
Sammlung von Bioabfall praktischer! Einfach den 
Bioabfall im Papiersack sammeln, den Sack aus 
dem Behälter nehmen und so zur Biotonne tra-
gen! 
Säcke aus Kraftpapier für die Sammlung des Bio-
abfalls – 100% kompostierbar 
Diese 8 Liter Säcke mit Henkel bestehen aus Recyc-
lingpapier, sind extra nassfest und haben einen dop-
pelt verklebten Boden, um die Dichtheit noch zu ver-

stärken. Sie sind gemäß den Normen EN 13593 und 
EN 13432 kompostierbar. So ergibt sich der große 
Vorteil, dass der Bioabfall ohne weiteres Gefäß zur 
Biotonne getragen werden kann und mitsamt dem 
Sack in die Tonne geworfen wird.  
Nun kann man also den Bioabfall mit dem Sackerl am 
Weg zum Auto, zur Arbeit oder außer Haus einfach 
mitnehmen und entsorgen, ohne ein Gefäß zurück-
stellen zu müssen oder sich schmutzig zu machen.  
Preise: 
1 Stk. Kraftpapiersack: € 0,10 
1 Stk. Sammelbehälter: € 5,00 
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Steiermark-Card Saison 2020 – 159 Ausflugsziele mit einer Karte! 
 

Gute Aussichten für die neue Saison: Das Paket mit 
Gratis-Eintritten bei 159 Ausflugszielen und 30 % 
Ermäßigung bei 24 Bonuspartnern bietet Erlebnis für 
alle. 

Mit bewährten und frischen Argumenten beginnt die-
ser Tage der Vorverkauf für die Steiermark-Card 
2020. Von April bis Oktober will das Paket aus kos-
tenlosen Eintritten und anderen Vorteilen zu Ausflü-
gen begeistern. Unternehmungslustige werden be-
lohnt, denn einmal gekauft, steigt die Gesamterspar-
nis, je öfter die Karte genutzt wird. Nimmt ein Er-
wachsener den freien Eintritt zu jedem enthaltenen 
Ausflugsziel einmal in Anspruch, käme er so auf ei-
nen Gegenwert von mehr als 1.300 Euro.   

Verkaufsstellen:  
Die Steiermark-Card ist bei folgenden Verkaufsstellen 
erhältlich:  
• Auf www.steiermark-card.net und im Büro der 

Steiermark-Card, Tel.: 03112/22 33 0 

• alle SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR-
Märkte in der Steiermark und im Südburgenland 

• alle gut sortierten steirischen Tabak Trafiken 
• Regionalstellen der Kleinen Zeitung 
• einige Ausflugsziele und weitere Verkaufsstellen 

wie Graz Tourismus, Citypark Graz, Press & 
Books, Steiermark Tourismus, die 
Tourismusverbände Bad Waltersdorf, 
Hartbergerland, Leibnitz/Südsteiermark, Leoben, 
Premstätten, Spielberg, Schilcherland Steiermark 
Deutschlandsberg und Stainz, 
Waldheimat/Semmering/Veitsch, Alpincenter 
Dachstein, 50Plus Camping Park Fisching, Hotel 
Spirodom  

Steiermark-Card GmbH 
Business Park 4/1, 

8200 Gleisdorf; 
Tel.: 03112/22330-0 

www.steiermark-card.net 

Preise: 
Kaufzeitpunkt    bis 31.3.2020   1.4.-30.6.2020    1.7.-31.10.2020    1.9.-31.10.2020 
Senioren bis JG 1959:   € 70  € 75  € 70  € 55 
Erwachsene JG 1960-2004:  € 75  € 80  € 75  € 60 
Kinder & Jugendliche JG 2005-2014: € 35  € 35  € 35  € 35 
Klein-Kinder 2015-2016:  € 30  € 30  € 30  € 30 
 

Regionaler Marktplatz Hönigtal – Bauernmarkt und Christbaum 
 

Mit einem musikalischen Gruß der Bläsergruppe 
des Musikvereines Rabnitztal-Eggersdorf emp-
fangen wir am Freitag, den 10. Jänner 2020, in 
der Zeit von 16 bis 17 Uhr während des Bauern-
marktes das neue Jahr.  
Auch in diesem Jahr wurde der „Regionale Markt-
platz“ in Hönigtal mit einem Christbaum ge-
schmückt.  
Wir bedanken uns bei den Familien Viktoria und 

Josef sowie Daniela und Gerhard Greimel,  

Höhenstraße 39, recht herzlich für die bereits 

traditionell gewordene Spende des Christbau-

mes. 

 
 

Bitte um Vorsicht bei Feuerwerken zu Silvester 
 

Jährlich bekommen wir im Gemeindeamt Rückmel-
dungen von GemeindebürgerInnen, dass zu Silvester 
im Nahbereich von Wohnhäusern Feuerwerkskörper 
abgeschossen und am Neujahrstag abgebrannte Ra-
keten auf Hausdächern oder in Gartenanlagen ge-
funden wurden. Wir ersuchen höflichst, die Gesetzes-
lage zu berücksichtigen und somit flächendeckend in 
Ortsgebieten, sowie in der Nähe von öffentlichen Ein-

richtungen und in der Nähe von Menschengruppen, 
das Abschießen von Feuerwerkskörpern zu unterlas-
sen. Bitte bedenken Sie, dass jedes Jahr durch Feu-
erwerkskörper Brände ausgelöst werden. Halten Sie 
daher bitte, beim Abschießen von Feuerwerkskörpern 
entsprechenden Abstand zu Objekten und Wäldern. 
 

Danke für Ihre Rücksichtnahme! 
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Abfuhrtermine 2020 

BIOABFALL 
2 Wochen – Intervall 

mittwochs 
!! Behälterreinigung !! 

(* Donnerstag *) 
(** Dienstag **) 

LEICHTFRAKTION 
(GELBER SACK) 

donnerstags 
alle 6 Wochen 

(* Freitag *) 

ALTPAPIER 
freitags 

alle 6 Wochen 
(* Samstag *) 

RESTMÜLL 
4 Wochen – Intervall 

dienstags 
!! Behälterreinigung !! 

* Do. 09. 01. 2020 * 
Mi. 22. 01. 2020 
Mi. 05. 02. 2020 
Mi. 19. 02. 2020 
Mi. 04. 03. 2020 
Mi. 18. 03. 2020 
Mi. 01. 04. 2020 

* Do. 16. 04. 2020 * 
!! Mi. 29. 04. 2020 !! 

Mi. 13. 05. 2020 
Mi. 27. 05. 2020 
Mi. 10. 06. 2020 
Mi. 24. 06. 2020 
Mi. 08. 07. 2020 

!! Mi. 22. 07. 2020 !! 

Mi. 05. 08. 2020 
Mi. 19. 08. 2020 
Mi. 02. 09. 2020 
Mi. 16. 09. 2020 
Mi. 30. 09. 2020 

!! Mi. 14. 10. 2020 !! 

Mi. 28. 10. 2020 
Mi. 11. 11. 2020 
Mi. 25. 11. 2020 

* Do. 10. 12. 2020 * 
** Di. 22. 12. 2020 ** 

Do. 06. 02. 2020 

Do. 19. 03. 2020 

Do. 30. 04. 2020 

* Fr. 12. 06. 2020 * 

Do. 23. 07. 2020 

Do. 03. 09. 2020 

Do. 15. 10. 2020 

Do. 26. 11. 2020 

Fr. 31. 01. 2020 

Fr. 13. 03. 2020 

Fr. 24. 04. 2020 

* Sa. 06. 06. 2020 * 

Fr. 17. 07. 2020 

Fr. 28. 08. 2020 

Fr. 09. 10. 2020 

Fr. 20. 11. 2020 

Di. 28. 01. 2020 
Di. 25. 02. 2020 
Di. 24. 03. 2020 
Di. 21. 04. 2020 
Di. 19. 05. 2020 

!! Di. 16. 06. 2020 !! 

Di. 14. 07. 2020 
Di. 11. 08. 2020 
Di. 08. 09. 2020 
Di. 06. 10. 2020 
Di. 03. 11. 2020 
Di. 01. 12. 2020 
Di. 29. 12. 2020 

ALTGLAS 
(Sammelstellen) 
alle 3 Wochen 

(Abholung in der  
angegebenen Woche) 

(* Mittwoch *) 

SPERRMÜLL- 
SAMMLUNG 

Zweiter Freitag im Monat 
13.00 bis 18.00 Uhr 

(** Samstag **) 

RESTMÜLL 
8 Wochen – Intervall 

dienstags 
!! Behälterreinigung !! 

Fr. 24. 01. 2020 

Fr. 14. 02. 2020 

Fr. 06. 03. 2020 

Fr. 27. 03. 2020 

Fr. 17. 04. 2020 

Fr. 08. 05. 2020 

Fr. 29. 05. 2020 

Fr. 19. 06. 2020 

Fr. 10. 07. 2020 

Fr. 31. 07. 2020 

Fr. 21. 08. 2020 

Fr. 11. 09. 2020 

Fr. 02. 10. 2020 

Fr. 23. 10. 2020 

Fr. 13. 11. 2020 

Fr. 04. 12. 2020 

* Mi. 23. 12. 2020 * 

Fr. 10. 01. 2020 

Fr. 14. 02. 2020 

Fr. 13. 03. 2020 

 

** Steirischer 

Frühjahrsputz: 

Sa. 18. 04. 2020 

8:00 bis 13:00 Uhr ** 

 

Fr. 08. 05. 2020 

Fr. 12. 06. 2020 

Fr. 10. 07. 2020 

Fr. 14. 08. 2020 

Fr. 11. 09. 2020 

Fr. 09. 10. 2020 

Fr. 13. 11. 2020 

Fr. 11. 12. 2020 

Di. 25. 02. 2020 
Di. 21. 04. 2020 

!! Di. 16. 06. 2020 !! 

Di. 11. 08. 2020 
Di. 06. 10. 2020 
Di. 01. 12. 2020 

BIOABFALL 
4 Wochen – Intervall 

mittwochs 
!! Behälterreinigung !! 

(* Donnerstag *) 

METALLVERPACKUNG 
Dosencontainer 
(Sammelstellen) 

dienstags 
alle 4 Wochen 
(* Mittwoch *) 

* Do. 09. 01. 2020 * 
Mi. 05. 02. 2020 
Mi. 04. 03. 2020 
Mi. 01. 04. 2020 

!! Mi. 29. 04. 2020 !! 

Mi. 27. 05. 2020 
Mi. 24. 06. 2020 

!! Mi. 22. 07. 2020 !! 

Mi. 19. 08. 2020 
Mi. 16. 09. 2020 

!! Mi. 14. 10. 2020 !! 

Mi. 11. 11. 2020 
* Do. 10. 12. 2020 * 

* Mi. 08. 01. 2020 * 
Di. 04. 02. 2020 
Di. 03. 03. 2020 
Di. 31. 03. 2020 
Di. 28. 04. 2020 
Di. 26. 05. 2020 
Di. 23. 06. 2020 
Di. 21. 07. 2020 
Di. 18. 08. 2020 
Di. 15. 09. 2020 
Di. 13. 10. 2020 
Di. 10. 11. 2020 

* Mi. 09. 12. 2020 * 
 
 

TONNEN UND SÄCKE bitte am Vorabend bereitstellen! 
Entleerungen ab 05.00 Uhr! 

!! TONNEN BITTE MIT ÖFFNUNGSKLAPPE RICHTUNG STRASSE  
AM STRASSENRAND AUFSTELLEN!! 
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Förderungen der Gemeinde Kainbach bei Graz 

Anschluss an Nah- und Fernwärmeversorgungsnetz:  
Pauschalbetrag pro Anlage:  € 300,-- 

Asphaltierung von landwirtschaftlichen Hofzufahrten und privaten Interessentenwegen: 
Förderbetrag:  € 15,00 / pro lfm der neu asphaltierten Straße  

Instandhaltung von geschotterten landwirtschaftlichen Hofzufahrten: 
Förderbetrag: 50 % der Material- und Transportkosten, bis zu einem Höchstbetrag von € 250,00 pro 
Jahr bis 400 Meter Weglänge, über 400 Meter Weglänge € 500,00 pro Jahr.  

Biomasseheizungsanlagen: 
Pauschalbetrag pro Anlage:  € 300,-- 

Wärmepumpen (Grundwasser-Wärmepumpe, Erd-Wärmepumpe, Tiefensonde, Erd-Wärmepumpe – 
Flächenkollektor und Luft- Wärmepumpe):  

Pauschalbetrag pro Anlage:  € 300,-- 
Photovoltaikanlagen:  

Photovoltaikfläche bis 10 m²  € 30,-- pro angefangenen m² Kollektorfläche 
über 10m² € 25,-- je weiterem angefangenen m² Kollektorfläche 
Höchstbetrag:  € 500,-- 

Solarthermieanlagen: 
Solarfläche bis 10 m²  € 30,-- pro angefangenen m² Kollektorfläche 
über 10m² € 25,-- je weiterem angefangenen m² Kollektorfläche 
Höchstbetrag:  € 500,-- 

öffentliche Verkehrsmittel: 
Halbjahres oder Jahreskarte für max. 2 Zonen:  25% der Kartenkosten  

Förderungen für Neugeborene: 
• Eltern von Neugeborenen bekommen für die ersten zwei Lebensjahre Ihres Kindes auf Anfrage eine 

120 l Windeltonne zur Verfügung gestellt. Diese Tonne kann in Gemeindeamt angefordert werden.  
• Seit 2014 wird für jedes Neugeborene, das den Hauptwohnsitz in der Gemeinde hat, ein mit nützlichen 

Utensilien ausgestatteter Rucksack als Geschenk überreicht. 
• Der Ankauf von Mehrwegwindeln wird mit € 100,-- für eine Grundausstattung und mit € 50,-- für ein 

Nachrüstpaket gefördert. (Förderung durch den Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung)  
Zuschuss für Kindergärten, Krabbelstuben, Kinderkrippen und anderen Kindereinrichtungen: 

Die Gemeinde Kainbach bei Graz übernimmt 50% der Kosten für Kindergärten, Krabbelstuben, Kinder-
krippen und anderen Kinderbetreuungseinrichtungen, welche die Gemeinde Kainbach bei Graz selbst 
nicht anbietet, bis zu einem Höchstzuschussbetrag von € 100,-- pro Monat. 

Zuschuss für Kinder bis 14-Jahren für Sommersportwochen: * NEU * (Details auf der Folgeseite) 
Die Gemeinde Kainbach bei Graz unterstützt die Teilnahme an der Sommererlebnissportwoche „Xund 
ins Leben“ bzw. dem Fußballsommercamp des JSV Ries-Kainbach mit einem Pauschalbetrag von        
€ 20,-- pro Kind. 

Zuschuss für Kinder bis 14-Jahren für Liftkarten beim „Wimmerlift“:  
Die Gemeinde Kainbach bei Graz übernimmt 50% der Kosten für die Liftkartenpreise beim Wimmerlift 
bis zu einem Maximalzuzahlungsbetrag von € 60,-- pro Kind und Saison. 

Zuschuss für Kinder bis 14-Jahren für Skikurse des Sportverein Hart-Purgstall: * NEU * (Details Folgeseite) 
Die Gemeinde Kainbach bei Graz unterstützt die Teilnahme an einem Skikurs des Sportverein Hart-
Purgstall mit einem Pauschalbetrag von € 10,--. 

Seniorentagesbetreuung: 
Die Gemeinde Kainbach bei Graz subventioniert gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2018 die 
verbleibenden Restbetreuungskosten (Gemeindekostenanteil nach Abzug der jeweiligen Selbstbe-
haltskosten der zu pflegenden Person bzw. Zuzahlungsbeträge des Landes Steiermark oder andere 
Zuzahlungen (Sozialhilfeverband) bzw. Förderungen öffentlicher Stellen wie zum Beispiel dem Sozial-
ministerium) für Seniorentagesbetreuungseinrichtungen bis zu einem Höchstzuschussbetrag von          
€ 200,-- pro Monat. 

Schulveranstaltung:  
Bei Kosten  bis zu € 200,--  Förderbetrag: €  30,-- 

 von € 201,-- bis zu € 400,--  Förderbetrag:  €  40,-- 
 über € 400,--  Förderbetrag: €  55,-- 
Musikschulbeihilfe:  

50% der Kosten bis zu einem Höchstförderbetrag von € 350,-- pro Jahr. 
 

Weitere Förderungen, Informationen und Voraussetzungen finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.kainbach.gv.at.  
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* NEU*     Zuzahlung Kinderskikursteilnahme – Neu ab Winter 2019/2020 
 

In der Gemeinderatssitzung vom 12.11.2019 wur-
de unter anderem folgender Beschluss gefasst: 
Die Gemeinde Kainbach bei Graz unterstützt 
die Teilnahme an einem Skikurs des Sportver-
ein Hart-Purgstall beim Wimmerlift mit einem 
Pauschalbetrag von € 10,--. 

 

Voraussetzungen für die Auszahlung: 
* Vorlage der Zahlungsbestätigung des Skikurses 
mit Ergänzung des Vor- und Familiennamens des 
Kindes. 
* Gültig für Kinder bis zum vollendeten 14. Le-
bensjahr mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Kainbach bei Graz. 
* Maximalzuschuss pro Kind und Wintersaison 
EUR 10,-- (es wird nur ein Kurs gefördert). 
* Auszahlung des Zuschusses an die Eltern nach 
schriftlichem Antrag. 
* Bekanntgabe der Bankverbindung (IBAN und 
BIC). 
* Das Rechnungsdatum darf zum Zeitpunkt des 
Förderansuchens höchstens 12 Monate zurücklie-
gen und muss nach dem 01.12.2019 sein. 

 

* NEU*              Zuzahlung Sommersportwoche – Neu ab Sommer 2020 
 

In der Gemeinderatssitzung vom 12.11.2019 wur-
de unter anderem folgender Beschluss gefasst: 
Die Gemeinde Kainbach bei Graz unterstützt 
die Teilnahme an der Sommererlebnissportwo-
che „Xund ins Leben“ bzw. dem Fußballsom-
mercamp des JSV Ries-Kainbach mit einem 
Pauschalbetrag von € 20,-- pro Kind. 

       
 
 

Voraussetzungen für die Auszahlung: 
* Vorlage der Zahlungsbestätigung mit Ergänzung 
des Vor- und Familiennamens des Kindes. 
* Gültig für Kinder bis zum vollendeten 14. Le-
bensjahr mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde 
Kainbach bei Graz. 
* Maximalzuschuss pro Kind und Sommersaison 
EUR 20,-- (es wird nur eine Woche gefördert). 
* Auszahlung des Zuschusses an die Eltern nach 
schriftlichem Antrag. 
* Bekanntgabe der Bankverbindung (IBAN und 
BIC). 
* Das Rechnungsdatum darf zum Zeitpunkt des 
Förderansuchens höchstens 12 Monate zurück 
liegen und muss nach dem 01.06.2020 sein. 

Dankeschön für 25 Jahre im Gemeindedienst – Renate Wohlmuther 

Mit Schreiben vom 5. Jänner 2017 hat Frau Renate 
Wohlmuther den Gemeinderat der Gemeinde Kain-
bach bei Graz um Altersteilzeit in Form einer „Block-
zeitvereinbarung“ ersucht. Die geblockte Altersteil-
zeit ist eine Variante des Übergangs in die Pension, 
in welcher der Dienstnehmer die erste Hälfte der 
vereinbarten Zeit bis zum Pensionsantritt in vollem 
Beschäftigungsausmaß weiterarbeitet und damit die 
zweite Hälfte in die „Ruhephase“ eintritt.  
Frau Renate Wohlmuther hat im Jahr 1994 als Ka-
renzvertretung die Dienste in der Postpartnerstelle 
übernommen. Mit Dezember 1996 wurde das 
Dienstverhältnis um Tätigkeiten im Gemeindeamt 
erweitert, wo Frau Wohlmuther sich im BürgerInnen-
service um die Wünsche unserer Gemeindebürge-
rInnen angenommen hat. 

Am 29. November 2019 ist es nun soweit, Frau         
Renate Wohlmuther wird nach nach 307 Monaten 
(25 1/2 Jahre) im Dienst der Gemeinde Kainbach bei 
Graz ihren wohlverdienten Vorruhestand antreten. 
 

Wir möchten uns bei Renate für ihre Arbeit und 
ihren verlässlichen Einsatz zum Wohle unserer 
Gemeinde recht herzlich bedanken und wün-
schen ihr viel Gesundheit, Glück und alles er-
denklich Gute für ihren Vorruhestand. 
 

Wie bereits berichtet, sind seit 1. August 2019 Frau 
Iris Pal, MSc, und Frau Alessandra Hitter-Gruffè im 
BürgerInnenservice unserer Gemeinde tätig und 
konnten sich so in den vergangenen Monaten in die 
Aufgabenbereiche von Frau Renate Wohlmuther und 
Frau Stefanie Vorraber-Lindner einarbeiten.  
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Projekt Meine Luft – Reine Luft 

 
 
Auch in diesem Winter gibt es wieder die steier-
markweite Aktion "Meine Luft-Reine Luft", die im 
Auftrag des Amtes der Steiermärkischen Landes-
regierung (Abteilung 15) durchgeführt wird. 
Diese Aktion zielt darauf ab, durch die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel an der Verbesserung 
unserer Luft mitzuwirken - denn jeder mit Bus und 
Bahn gefahrene Kilometer trägt zur Luftreinhaltung 
bei. 
Im Rahmen von "Meine Luft-Reine Luft" gibt es 
auch heuer wieder ein DANKE an alle Öffi-
FahrerInnen und solche, die es noch werden 
möchten. 

Stundenkarte = Tageskarte:  
Wer an einem Freitag im Zeitraum Dezember 
2019 bis Ende Februar 2020 eine beliebige Stun-
denkarte (gilt für alle 1- bis 6-Stunden-Karten zum 
vollen oder ermäßigten Preis und auch für alle 10-
Zonen-Karten (Vollpreis und ermäßigt)) kauft, be-
kommt den restlichen Tag (bis 24 Uhr) für diese 
Tarifzonen dazu geschenkt.  
Als großes Plus gilt in der Vorweihnachtszeit von 
9.-24. Dezember 2019 diese Aktion sogar täglich. 
 
Mehr Informationen zur Aktion finden Sie auf der 
Website: www.meineluftreineluft.at 

 

Der Circus kommt nach Kainbach bei Graz – Sonntag, 05.01.2020 
 

 

 
Am Sonntag, den 5. Jänner 2020 mit Beginn um 15:00 Uhr 
wird der „Circus Las Vegas“ im Heimatsaal unserer Gemeinde 
auftreten. Es handelt sich hierbei um eine vom Kultur- und 
Sportausschuss der Gemeinde Kainbach bei Graz unterstütz-
te Veranstaltung für alle GemeindebürgerInnen, wobei vor 
allem Kinder im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen wer-
den.  
Eintritt: Freiwillige Spende 
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Zu- und Umbau Gemeindezentrum / Baustart im Frühjahr 2020 
 

Seit der Einführung der provisorischen dritten Kin-
dergartengruppe mit Herbst 2013 haben die Pla-
nungen für einen Zu- und Umbau des Kinderbe-
treuungsangebotes in unserem Gemeindezentrum 
begonnen. Als erster Schritt wurden im Jahr 2014 
von Herrn DI Georg Keler und seinem Team der 
HP Architektur ZT-GmbH eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt. Das Gemeindezentrum mit den Ob-
jektnummern Hönigtaler Straße 2, 4 und 6 wurde 
in mehreren Bauschritten im Zeitraum 1960 (Ge-
meindeamt) über 1983 (Feuerwehr und Heimats-
aal) bis 2002 (Zubau Feuerwehr und ASZ) errich-
tet. In unserem „Zentrum“ sind neben dem Ge-
meindeamt der Kindergarten, Büros und Sozialbe-
reiche des Hilfswerk Steiermark, eine Wohnein-
heit, Gemeinderatssitzungssaal, Florianisaal, die 
Feuerwehr, die Ordination Dr. Pätzold und Teile 
des Bauhofes untergebracht. In den vergangenen 
Jahren wurden für die zukünftig erforderlichen 
Nutzungen die dafür erforderlichen Flächen auf-
genommen und in den ersten Entwurfsplänen ein-
getragen. In den Sitzungen des Planungs- und 
Bauzuschusses sowie des Gemeinderates wurde 
dann relativ rasch allen Beteiligten bewusst, dass 
eine Adaptierung des Objektes Hönigtaler Straße 
2 auf die zukünftigen Raumanforderungen in vie-
len Bereichen zu Kompromisslösungen führt. Es 
wurde daher eine Variante mit Abbruch und Neu-
bau dieses Objektbereiches als sinnvollste aber 
auch wirtschaftlichste Lösung erarbeitet. Im Herbst 
2016 wurde in einer Besprechung mit Vertretern 
des Landes Steiermark beim zuständigen Büro für 
Bedarfszuweisungsmitteln, dem Büro von LH 
Hermann Schützenhöfer, das Projekt vorgestellt 
und um Zuzahlung des Landes ersucht. Zeitgleich 
wurden damals auch die Projekte Dachgeschoß-
ausbau VS Hönigtal und Infrastrukturprojekt Kreis-

verkehr Gemeindezentrum vorgestellt. Es wurde 
mit den Landesstellen gemeinschaftlich fixiert, 
dass die Projekte der Reihe nach abgearbeitet 
werden. So wurde der Dachgeschoßausbau der 
VS Hönigtal bereits im Sommer 2017 durchge-
führt. Mit Frühjahr 2018 wurde dann mit den Infra-
strukturmaßnahmen rund um das Gemeindezent-
rum mit Errichtung des Kreisverkehrs begonnen. 
Dieses Projekt wird, nachdem nun eine Lösung für 
die Rutschung des Hanges erarbeitet und durch-
geführt wird, voraussichtlich im Frühjahr 2020 fer-
tig gestellt. Bis Mitte Dezember sollen rund 70% 
der Parkplätze fertig gestellt sein. Weiters wird die 
Straßenführung des Römerweges dann bis zur 
Fertigstellung vorübergehend in den asphaltierten 
Parkplatz verlegt.  
In den vergangenen Monaten wurden nun die Plä-
ne für das Bauvorhaben unter Absprache mit den 
zuständigen Landesbehörden fertig gestellt. Aktu-
ell werden die Ausschreibungen vorbereitet, wel-
che in der ersten Jännerhälfte verschickt werden. 
Als Baustart ist derzeit Anfang März 2020 vorge-
sehen.  
Da der Kindergartenbetrieb auch in den kommen-
den Jahren reibungslos funktionieren muss, wird 
dieser ab Herbst 2020 in den Florianisaal- und 
Heimatsaalbereich verlegt. Dadurch sind die Ver-
anstaltungsräume von voraussichtlich März 2020 
bis März 2022 nicht mehr buchbar. 
Die Ordination Dr. Pätzold und auch die Feu-
erwehr werden während der Bauphase immer 
zugänglich bleiben. Das Gemeindeamt selbst 
muss mit Sommer 2020 aussiedeln. Aktuell ist als 
Übergangslösung ein „Containerdorf“ im Nahbe-
reich zur Gemeinde angedacht. Das Hilfswerk 
Steiermark wird bis zu diesem Zeitpunkt in das 
neue Objekt am Römerweg übersiedeln. 

 
Zukünftig werden in unserem 
„Gemeindezentrum“ vier Kinder-
gartengruppen, eine Kinderkrip-
pengruppe, das Gemeindeamt, 
die Ordination, Teile des Bauho-
fes, die Feuerwehr sowie die 
Veranstaltungsräumlichkeiten 
untergebracht. Weitere Informa-
tionen zum Projekt sowie die 
Finanzierung dieses Bauvorha-
bens werden wir Ihnen in den 
kommenden Monaten bekannt 
geben.  
 

Bild: „Rendering“ des neuen Sitzungs- und Trauungssaales 
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Eislaufen in der Eishalle Hart bei Graz 
 

Auch in dieser Wintersaison (20.11.2019 bis 
23.02.2020) ist in Hart bei Graz eislaufen im Eis-
stadion, Eisweg 3 möglich. Im Gemeindeamt Kain-
bach bei Graz sind Eintrittskarten für die Eishalle 
der Gemeinde Hart bei Graz erhältlich.  

Ermäßigte Eintrittskarten sind nur mit Lichtbildaus-
weis gültig. Der Lichtbildausweis wird im Gemein-
deamt Kainbach bei Graz ausgestellt. (Passbild 
bitte mitbringen).  

 
Eintritt 

Normalpreis 

Förderung 
der Gemeinde 
Kainbach bei 

Graz 

Eintrittspreis für 
GemeindebürgerInnen 

Kinder von 0 bis zum 6. Geburtstag Gratis keine Gratis 

Kinder von 6 – 16 Jahre € 2,50 € 2,50 Gratis 

Ermäßigt* € 3,50 € 1,50 € 2,00 

Erwachsene  € 4,50 keine € 4,50 

* Ermäßigt: Menschen mit Beeinträchtigung (bei Zusatzeintragung im Behindertenausweis ist der Eintritt für die Be-
gleitperson gratis), PensionistInnen/SeniorInnen, Jugendliche bis zum 21. Geburtstag, Lehrlinge, StudentInnen bis 

zum 26. Geburtstag, Grundwehr-/ Zivildiener (jeweils Ausweispflicht) 

Öffnungszeiten der Eishalle, Eisweg 3, 8075 Hart bei Graz 

Publikumseislaufen 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag 14:00 bis 16:20 Uhr 

Sonntag, 15:00 bis 17:50 Uhr 
Publikumseishockey Samstag, 15:00 bis 16:20 Uhr 

Während der Ferien gibt es erweiterte bzw. geänderte Öffnungszeiten.  
Diese sind unter http://www.hartbeigraz.at/freizeit/eishalle.html ersichtlich. 

! Die Zuzahlungsaktion gilt nur für GemeindebürgerInnen mit  
Hauptwohnsitz in der Gemeinde Kainbach bei Graz ! 

 

!! Informationen für HundebesitzerInnen !! 

Wie uns GemeindebürgerInnen und Jäger immer 
wieder mitteilen, kommt es leider häufig vor, dass 
Hunde frei durch Wälder und Wiesen unserer Ge-
meinde laufen.  
Die gesetzlichen Regelungen zur Hundehaltung im 
öffentlichen Bereich sind wie folgt: 
(Auszug aus § 6a Steiermärkisches Tierschutz- und 
Tierhaltegesetz 1984) 
(1) An öffentlichen Orten, wie auf öffentlichen Stra-
ßen oder Plätzen, Gaststätten, Geschäftslokalen u. 
dgl., sind Hunde entweder mit einem um den Fang 
geschlossenen Maulkorb zu versehen oder so an der 
Leine zu führen, dass eine jederzeitige Beherrschung 
des Tieres gewährleistet ist.  
(4) Der Maulkorb oder Leinenzwang gilt nicht für 
Jagd, Dienst oder Rettungshunde (z. B. der Bergret-
tung, Gendarmerie, Polizei oder befugter Wachdiens-
te) während ihrer Ausbildung oder bestimmungsge-
mäßer Verwendung, sowie für an einer sicheren 
Laufvorrichtung gehaltene Hunde. 
Diese gesetzliche Regelung gilt für sämtliche 
Hunderassen, unabhängig von ihrer Größe und 
ihres Alters. 
Weiters ist festzuhalten, dass die Hundebesitzer 
und nicht Anrainer, Grundeigentümer oder die 
Gemeinde für die Entfernung des Hundekotes 
verantwortlich sind.  

 
 
Die Gemeinde Kainbach bei Graz hat zur Unterstüt-
zung einige Hundekotständer mit Entsorgungssäcken 
im Gemeindegebiet aufgestellt. Die Entleerung der 
Sammelstellen wird einmal pro Woche durchgeführt 
und gleichzeitig werden Säcke ergänzt. 
 
Bezüglich Meldung des Hundes wäre festzuhal-
ten, dass jede/r HundebesitzerIn verpflichtet ist, 
ihren/seinen Hund in der jeweiligen Wohnsitzge-
meinde an- bzw. abzumelden um eine korrekte 
Verrechnung der Hundeabgabe zu gewährleisten. 
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Gemeinde Schi- und Snowboardtag 2020 
 

 

Wo:  Stuhleck (www.stuhleck.com) 

Wann:  Mittwoch, 19. Februar 2020 

Abfahrt:  7:00 Uhr – Parkplatz Sportanlage Kainbach bei Graz, Ragnitzstraße 338, 8047  

Rückkehr:  ca. 18:00 Uhr  

Kartenpfand: € 2,00 pro Liftkarte Gruppentarif (statt Normaltarif) 

Skipass Preise:  Kinder (Jahrgang 2014 und jünger):  € 0,00  

 Kinder (Jahrgang 2004 bis 2013):  € 21,40 (statt € 23,00) 

 Jugend (Jahrgang 2001-2004) &  

 Studenten (Jahrgang 1995-2000): € 37,20 (statt € 40,00) 

 Erwachsene (ab Jahrgang 2000) € 42,80 (statt € 46,00) 
 

Auch in diesem Jahr findet wieder der Gemeindeski-
tag am Mittwoch, den 19.02.2020, in den Semesterfe-
rien statt. Die Kosten des Busses werden für Bewoh-
nerInnen unserer Gemeinde von der Gemeinde 
übernommen. Für alle „Nicht-KainbacherInnen“ be-
trägt der Buskostenanteil € 15,-- pro Person. Der 
Schitag findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 30 
Personen statt - 50 Busplätze stehen zur Verfügung. 
Anmeldungen im Gemeindeamt Kainbach bei Graz – 
Tel. 0316/301010 bis spätestens Mittwoch, 12. Feb-
ruar 2020. Sollten mehr als 50 Anmeldungen vorlie-

gen, so werden wir, bei entsprechender Anzahl an 
zusätzlichen Anfragen, einen weiteren Bus organisie-
ren. 
Die Teilnahme erfolgt für alle Teilnehmer auf eigene 

Gefahr. Die Gemeinde Kainbach bei Graz und die mit 

der Durchführung beauftragten Personen überneh-

men keinerlei Haftung für Unfälle bzw. Schäden, die 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. Der 

Veranstalter übernimmt keine Verantwortung bzw. 

Aufsichtspflicht für Kinder und weist ausdrücklich auf 

die Helmpflicht für Kinder hin.  
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Frohe Weihnachten, ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 

 

Gemeindevorstand 
Bürgermeister Ing. Matthias Hitl; 

Vizebürgermeister Johann Bloder; Gemeindekassierin Anna Hahn 

Gemeinderat 
Monika Gutschi; Evelyn Kropf; Margareta Weidacher; 

Andreas Cretnik; Alois Höfer; Franz Lohr; Günther Nagl;  

Rudolf Pucher; Ferdinand Schrempf; Hermann Steppeler und Anton Suppan 
 

Bauhof 
Philipp Gutmann; Peter Kapfenberger; Manfred Paulitsch und Martin Wimmer 

 

Gemeindeamt 
Alessandra Hitter-Gruffè; Iris Pal, MSc; Anna Reitzer; DI Madeleine Sallmutter, BSc;  

Bernadette Url; Stefanie Vorraber-Lindner (K); Renate Wohlmuther (ATZ); Johann Puntigam (ATZ) und  

Amtsleiter Ing. Thomas Pichler 
 

Kindergarten 
Christina Baierl; Helena Czibor; Gabriele Fieder; Gabriela Grabner; 

Jennifer Hart; Christine Innerhofer; Marie-Theres Pammer; Astrid Rauscher;  

Stefanie Rauscher; Marlene Rauscher-Pilz; Monika Schieder (K); Tanja Scholz und  

Marlen-Marie Schreiner 
 

Volksschule Hönigtal 
Ilse Nagl und Sonja Paier 

 

 

Das Gemeindeamt und die Postpartner-Geschäftsstelle bleiben am Dienstag, den 24.12.2019 und  
Dienstag, den 31.12.2019 geschlossen! 

 

 

ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEAMT: 
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr  
Dienstag und Donnerstag jeweils von 8:00 bis 10:00 und von 15:00 bis 18:00 Uhr 

 

ÖFFNUNGSZEITEN POSTPARTNERGESCHÄFTSSTELLE: 
Montag bis Freitag jeweils von 8:00 bis 10:00 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr  

 

SPRECHSTUNDEN DES BÜRGERMEISTERS: 
Dienstag und Donnerstag jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN ASZ – Sperrmüllsammlung: 
Am zweiten Monatsfreitag in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr  

 

 

 
 
 
 
 

Der Gemeindevorstand: 
        Gemeindekassierin:                                               Bürgermeister:                                          Vizebürgermeister: 

 
 
 

          (Anna Hahn)                                                   (Ing. Matthias Hitl)                                       (Johann Bloder) 
 


